
Förderverein Handball TuS Heiligenstein e. V.                                   

 

Förderverein Handball TuS Heiligenstein e.V.:  
1.  Vorsitzender Falk Schuhmacher  
Marxenweidenweg 32  

67354 Römerberg  
Tel. 06232/698461  

EMail: info@rechtsanwalt-schuhmacher.de 

 

Vereinbarung (Bandenwerbung)  
 

Werbepartner/Firma    
Name, Vorname    
Straße, Hausnummer    
PLZ, Wohnort    
Telefon-Nr.    
Fax-Nr.    
E-Mail    
  
Der Förderverein Handball TuS Heiligenstein e.V. verpflichtet sich bei den Heimspielen (Rundenspielen) 

der 1. Mannschaften des TuS Heiligenstein Abt. Handball in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg-

Heiligenstein einen Werbeträger („Bandenwerbung“) auszustellen. Der Werbepartner verpflichtet sich 

pro Saison (ab dem 01.09. eines Jahres) den Betrag in Höhe von 220,00 € zu bezahlen.   

  

O Ein geeigneter Werbeträger (Plane 2,00 m x 0,70 m) ist bereits vorhanden und wird zur Verfügung 

gestellt   

O Kein Werbeträger vorhanden, bitte um Entwurf und Kosten nach Absprache  

O Kein Werbeträger vorhanden, bitte um Entwurf und Kostenübernahme durch den Förderverein, im 

Gegenzug mindestens dreijährige Vertragsbindung   

   

Der Vertrag kann ordentlich, schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum 01.09. eines jeden Jahres 

gekündigt werden (Ausnahme siehe vorstehend). Falls keine Kündigung erfolgt verlängert sich der 

Vertrag um eine weitere Saison.  
 

Hiermit wird folgendes SEPA-Mandat erteilt (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00000188671): 

Ich/wir ermächtige/n den Förderverein Handball TuS Heiligenstein e.V. zum jährlichem SEPA-

Lastschrifteinzug - zum 01.09. des jeweils laufenden Jahres – für den Förderbeitrag  

 

ab der Spielsaison: _____________________________  

 

Bankverbindung (Name Bank): ________________________________________________  
 
IBAN: _______________________________________  BIC: ________________________ 
 
 
 
______________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
Hinweis: 
Der Förderverein weist im Hinblick auf die ab Mai 2018 gültigen Datenschutzgesetze daraufhin, dass die erhobenen 

personenbezogenen Daten nur für die satzungsmäßigen Zwecke, insbesondere dieser Werbevereinbarung sowie deren 

Abrechnung und Information zu Aktivitäten des Fördervereines, verwendet werden. Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Der interne Zugriff auf personenbezogene Daten beschränkt sich auf den Vorstand. Die Datenverwaltung 

orientiert sich an den üblichen Sicherheitsstandards für den Privatbereich. 

 

mailto:info@rechtsanwalt-schuhmacher.de

